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Vorwort

Die folgenden Studien gehen von der Annahme aus, dass das, worin 

und wodurch Recht und Literatur einander berühren, nicht einfach 

als »Sprache« zu bezeichnen ist. Es sollte präziser als »Sprachkrisen« 

benannt werden, das heißt als das Krisenhafte an und in Sprache. Das 

Verbindende ist danach nicht einfach ein Drittes, das zwischen den zwei 

getrennten Bereichen steht, nach beiden Seiten den Kontakt aufrecht-

erhält und eben dadurch das Getrennte zugleich zusammenfügt. Es ist 

der Prozess des Teilens selbst, die unaufhörliche, auf kein vorgegebe-

nes Maß zurückzuführende, also – nach einem Wort Thomas Sches-

tags – regellose Teilbarkeit allen Sprechens, die Recht und Literatur 

sich ineinander und gegenseitig verschlingen lässt. Die auf diese Weise 

bestimmte ebenso regel- wie maßlose und deswegen immer weiter fort-

zusetzende Teilungsbewegung bezeichnet nicht nur einzelne historische 

Momente, etwa im Sinn einer allgemeinen Unsicherheit am fin de si 

ècle, die dann auch das bis dahin angeblich bestehende Zutrauen in die 

Sprache erfasst und zerfallen lässt. Sie betrifft das Sprechen insgesamt. 

Dieses reißt, wie das Rumpelstilzchen im Märchen, »sich selbst mitten 

entzwei«, aber nicht, weil seine Benennung das Benannte so genau und 

unmittelbar trifft wie ein Eigenname, sondern umgekehrt, weil jede 

Benennung ebenso auf das Nennen selbst zurückweist und zumindest 

insoweit das Benannte verfehlt. Seinen Fuß »tief in die Erde« stoßen 

muss es dafür jedoch ebenfalls.

 Das heißt zumal, dass sich die Bewegung sogleich auch gegen den 

genannten Ausdruck selbst richten muss. Eine weitere Differenzierung 

einklagend, also kategorisierend, muss sie zur genaueren konzeptio-

nellen Klärung erneut das Spaltbeil schwingen. Die Krise der Sprache 

ist danach von ihrer Kritik zu unterscheiden. Ihrer gemeinsamen 

etymologischen Herkunft als Substantivierungen zum griechischen 

Verb krinein wie zum Trotz, besitzen die beiden deutschen Begriffe 

Kritik und Krise offenbar recht unterschiedliche Bedeutungen, die 
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in der genaueren Analyse (und zwar schon mit Blick auf den alltägli-

chen Sprachgebrauch, nicht erst mit Bezug auf bestimmte historische 

Epochen) deutlich auseinanderzuhalten sind. Während die Kritik ihr 

Urteil auf der Grundlage eines bereits vorentschiedenen Unterschieds 

spricht, etwa aufgrund einer politischen Präferenz oder eines sonstigen 

vorab bestimmten, z.B. ästhetischen Bewertungsmaßstabs, bezeichnet 

die Krise einen Moment der Unsicherheit, der durch das Zutagetreten 

einer Unterscheidung hervorgerufen wird, die nicht in einer Entschei-

dung zwischen Für und Wider stillzustellen ist, sondern gerade durch 

ihre nicht ohne Weiteres zur einen oder anderen Seite hin aufzulösende 

Unentscheidbarkeit so verstörend erscheint. Wo dort demzufolge ledig-

lich eine offenbar grundsätzlich feststehende Norm auf einen ähnlich 

feststehenden Anwendungsfall appliziert werden muss, und sei es nur, 

wie im berühmtesten philosophischen Modell der »Kritik«, um eine 

bestimmte Grenze festzusetzen, also eine wiederum bereits gegebene 

Unterscheidung lediglich weiter zu zementieren und gegen mögliche 

Grenzflüchtlinge von hüben wie drüben zu verteidigen, öffnet sich hier 

ein Abgrund, der allen bis dahin getroffenen Festlegungen buchstäblich 

den Boden unter den Füßen wegreißt.

 In diesem kategorialen Schema der Unterscheidung und Gegen-

überstellung des Unterscheidens und Unterschiedenen entspricht augen-

scheinlich die Kritik dem Recht, namentlich in der Gestalt des richterli-

chen Urteilsspruchs, der auf seinem letzten Wort in der streitigen Sache 

beharrt, also nicht nur selbst auf einer grundlegenden Unterscheidung 

beruht, sondern diese seinerseits immer weiter stabilisiert. Parallel 

dazu korrespondiert dann die Literatur der Krise, die sich einer solchen 

Grundent- und -unterscheidung verweigert, indem sie das allem und 

allen Urteilen weniger statisch zugrundeliegende als vielmehr dyna-

misch vorangehende und deswegen, aus diesem Grunde, immer weiter 

fortzusetzende Ur-Teilen betont, und die dabei, schärfer noch, statt 

allein auf unumgängliche Ambiguitäten zu verweisen, selbst zumal 

immer weiter fortzusetzende Ambiguisierungen betreibt. Gemäß der so 

bestimmten strukturellen Differenz sind entsprechend dann auch die 

jeweils entscheidenden Verfahren voneinander abzugrenzen: Während 

die literarische Hermeneutik danach vorwiegend die Aufgabe hat, nach 
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je (und/oder jäh) wieder neuen, bis dahin unbekannten Lektüremög-

lichkeiten Ausschau zu halten und demgemäß die jeweils just gefunde-

nen Varianten nur als Anstoß zur Suche nach weiteren Möglichkeiten 

vorzuführen, muss die juristische Hermeneutik alternativ denkbare 

Lesarten gerade aussondern, um schließlich in einem bestimmten, als 

unumstößlich ausgegebenen Ergebnis zu terminieren. 

 Eine derartig schematische Entgegensetzung bleibt jedoch selbst 

prekär. Was die folgenden Studien anhand einzelner close readings 

versuchen, ist eine stärkere Hervorhebung gerade dieses prekären 

Moments, im Sinn einer Unterscheidung von Kritik und Krise, die nicht 

von vorneherein heimlich mit einer der beiden unterschiedenen Seiten 

kollaboriert, nämlich selbst kritisch genannt werden müsste, weil sie 

jene Unterscheidung immer schon als präexistent und stabil voraussetzt. 

Eher noch wäre von einer Komplizenschaft mit der sich fortsetzenden 

Krise zu reden, die ihrerseits aber wiederum dadurch unterlaufen wird, 

dass sie die Krisis als eine hyperbolisch selbstbezügliche Figur versteht, 

also als Krisis der Krisis auffasst, die sich noch gegen sich selbst wen-

det. Eben dadurch kann sie der Kritik wieder verdächtig ähnlich sehen, 

ohne jedoch jemals ganz mit ihr zu konvergieren. Umgekehrt nähert 

sich die Kritik entsprechend, asymptotisch, jenem sich noch gegen sich 

selbst kehrenden krisenhaften Geschehen an, weil sie sich je schon auf-

gespalten hat in die bekannten unterschiedlichen Formen von Sprach-

kritik, etwa bei Nietzsche oder Wittgenstein oder in dem von Wittgen-

stein als Gegenpol genannten und verworfenen Modell Mauthners.

 Kritik und Krisis fallen danach nicht ohne Weiteres ineins zusam-

men. Sie lassen sich aber ebenso wenig sauber getrennt, je für sich, 

gegenüberstellen, das heißt letztlich im Horizont eines systematisch 

erschlossenen, beide damit doch wieder zur höheren Einheit zusam-

menfügenden Gegensatzes begreifen. Ihr Mit- und Gegeneinander muss 

als fortlaufende (das heißt auch: fort laufende, den allzu rigiden Kate-

gorisierungen zu entkommen versuchende) Aus-ein-ander-setzung ver-

standen werden.

 Die so verstandenen Krisen der Sprache spiegeln sich wider in der 

Krise der Sprachen. Das, was in jeder Sprache als zwiespältig zu erfah-

ren ist, die ihr eigene, zugleich jede Vorstellung von Eigenheit und Ein-



heit hintertreibende Weise, sich in sich selbst zu entzweien, also jenes 

Geschehen, das jede Sprache immer schon als Zwiesprache markiert, 

zeigt sich in besonderer Deutlichkeit an der Vielfalt der Sprachen. Diese 

Vielfalt tritt aber nicht erst im Gegenhalt der unterschiedlichen Spra-

chen und der darin aufscheinenden Notwendigkeit und Unmöglichkeit 

der Übersetzung hervor. Sie steckt bereits, eingefaltet in ihre allgemei-

nen grammatischen Figuren und Strukturen ebenso wie in spezielle 

Wendungen und Ausdrücke, in den einzelnen Sprachen selbst. Nicht 

nur, aber insbesondere in den sogenannten Fremdwörtern kommt sie 

zur Sprache, und diese zu ihr. Etwa in dem Wort »Krise«.     


